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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das SCHUG geändert wird; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 
geändert wird; Einleitung des Begutachtungsverfahrens 
- Stellungnahme 

1. § 3 Abs. 7a: - Aufnahme als ordentlicher Schüler - Wiederholungsmöglich

keit der Einstufungsmöglichkeit 

Dieser Passus möge ersatzlos gestrichen werden. 

2. § 19 Abs. 2: - Äußere Form der Arbeiten - Verhalten des Schülers 

Der Wegfall der Beurteilung der äußeren Form der Arbeiten wird abgelehnt. 

Der bestehende Gesetzestext ist beizubehalten. Durch va d. BMUK ist 

festzulegen, daß die Noten des Schülers/der Schülerin und die äußere Form 

der Arbeiten generell in Schulnachrichten bzw. Zeugnissen aufzunehmen 

sind. 

3. § 21: 

Änderungsvorschlag: 

Abs. 4 soll lauten: ftDie Beurteilung ist durch die Klassenkonferenz zu 

beschließen. Die AntragsteIlung soll jedem Mitglied obliegen. ft 

4. § 23 Abs. 1, 3. Satz: 

Dieser Passus müßte erhalten bleiben. 

b. w. 
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5. § 25 Abs. 2: - Aufsteigen mit "Nicht genügend" 

Die bestehende Regelung ist beizubehalten. Sie ist aus der Sicht der 

Pflichtschullehrer vollkommen ausreichend und obliegt der Verantwortung 

und Fachkompetenz der Klassenkonferenz. 

Das SCHUG sollte im Bereich der Leistungsbeurteilung neu überarbeitet 

werden und dabei auf eine differenzierte Betrachtungsweise der Schultypen, 

Schularten, Schulstufen Rücksicht genommen werden. 

6. § 71 Abs. 2 lit. 6: 

Die bisherige Fassung soll erhalten bleiben. 

/7 
fchaftlichen Grüßen 

/ 

Csterreichi. her '3ewerkschaftsbund 

k ,. ~rt .. ;J,,,;:: h r rl:.,,;~~t 
Gewer. .Cli ~I~~i"":'~.:~' ,,:,.-0 

Bunaes h. , .... i . , 

1010 Wien, Wipp ingerstr. 35/11 

(Hermann Helm) 

Vorsitzender 

Ergeht in Kopie an: 

Präsidium der GÖD 

Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

an alle LS 

24/SN-121/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




